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Thema: Schulverweigerung und Jugendhilfe – Möglichkeiten und Grenzen
· ASD Mittelsachsen ist ein Fachamt (Fachbereiche MW, DL, FG)  zuständig für Beratung, Unterstützung und Hilfen zur Erziehung und Kontrolle, Krisenintervention (das sog. Wächteramt) im Rahmen des SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz für die unterschiedlichsten Lebens- und Problemlagen in Familien.
· Das Thema Schulvermeidung/Schulverweigerung ist für den ASD primär eingeordnet in der bekannten Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift (Anlage) für Schulverweigerer, denn dort steht, es ist ein gemeinsames Anliegen von Schule – JA – und Polizei.

Die Zugänge zu dieser Thematik im ASD sind unterschiedlich, hier einige Möglichkeiten:
Familie in Beratung	Eltern kommen		Eltern kommen		Schule meldet	Dritte melden
Trennung, Scheidg.	und erwarten 		wurden geschickt,	Beobacht./	  Klinik, Arzt,
Umgang, Verhaltens-	Klärung vom JA		haben keine 		Wahrnehmung 	   Nachbarn
probleme, allg. 		Delegieren und 	Erwartung und keine	hohe Erwartung     GE, EBS
Problemlagen		Abgeben der 		Aufträge an JA		an JA		    and.  Eltern
			Verantwortung					Etwas zu tun
· Der Sozialarbeiter im ASD wird an dieser Stelle bereits ganzheitlich das Familiensystem kennenlernen;
· Wie kommt das Familiensystem oder Anliegen zum ASD? Überweisungskontext, hierbei wird der Wille und Bereitschaft zur Veränderung der Situation bereits erstmals deutlich;
· Welche konkreten Erwartungen sind damit verbunden, d. h. Was soll sich ändern, was soll sich nicht ändern und was ist dadurch anders, oder bleibt im Familiensystem der Status quo- gibt es Bewährtes so soll dies erhalten bleiben?

Im Beratungsprozess des ASD ist der Arbeitsansatz grundsätzlich ressourcen- und lösungsorientiert.
Grundlegend wird die Elternverantwortung dort belassen wo sie hingehört, dass Familiensystem wird wertschätzend und positiv an dem bisher Gelungenen abgeholt. (Erstellen einer Ressourcenkarte-Anlage mit Fragebeispielen).
Eltern werden in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt, motiviert, aktiviert am Prozess der Veränderung oder Nichtveränderung mitzuwirken. Wir sehen die Eltern als  die Experten ihrer Familie die bereits viele Kompetenzen als Eltern erworben und auch Lösungen gesucht und ausprobiert haben – das muss gewürdigt werden, nur so gewinnt man Eltern und deren Kinder zu einer nachhaltigen Kooperation und Erarbeitung von Zielen.


Zielstellung nach der VwV: sie sagt…
· Schulverweigerung ist ein gemeinsames Anliegen von Schule, JA und Polizei
· Beratung und Information der PSB zu Angeboten der z. B. Jugendhilfe und Aktivierung bestehender Kooperationsstrukturen muss primär nach der VwV durch Schule umgesetzt werden.
· Hilfreich ist: Frühzeitige Beteiligung durch Kontaktaufnahme zum ASD und eine Terminierung für eine gemeinsame Helferkonferenz/Helfergespräch
· Gemeinsamer  Aushandlungsprozess sollte frühzeitig  gestaltet werden, d. h. welcher Beteiligte macht ganz konkret was?  Ziele formulieren aus Sicht:
Kind / Eltern Mutter / Vater / Schule Klassenlehrerin / SL / Beratungslehrer und Sozpäd ASD – in Form Bildungsvereinbarung  (§ 35 a Sächs. SchulG/Entwicklungsvereinbarung/ Form eines Vertrages

Ziele formulieren, die der SMART  Regel entsprechen: (spezifisch, messbar, aktionsorientiert,  in die Zukunft gerichtet, realistisch, terminierbar)  in der Sprache der Betroffenen

z. B. Mario geht wieder regelmäßig in die Schule. klingt positiv und  dennoch kein Ziel!!!
Wessen Ziel ist es? Was heißt regelmäßig? Wer macht hier was?  völlig unspezifisch

 Besser, mit Mario wird das Ziel gemeinsam erarbeitet, sodass er selbst formulieren kann:
	
In den nächsten 8 Wochen kenne und nutze ich die  Möglichkeiten, täglich, d. h. von Montag bis Freitag in meine Schule zu gehen. Ich stehe jeden Morgen pünktlich 6:00 Uhr auf und mache mich schulfertig, gehe zum Schulbus und fahre zu meiner Schule. Danach gehe ich gleich in die Schule und in mein Klassenzimmer. Dort packe ich nur meine Materialen aus die ich benötige und warte im Klassenzimmer auf den Stundenbeginn.

Sichtweise Jugendhilfe  auf das Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schulpflichtverletzung:
· SL leitet ein nach VwV
· Anhörung über Ordnungsamt (???) am besten gemeinsam in der Schule – aktuell schriftliche Anhörung nach einem Viertel, halben, dreiviertel Jahr des ASD – Ausgang der Anhörung offen – nach wie vor Baustellencharakter
· Ist kein Erfolg der Maßnahmen sichtbar Schule kann zwangsweise Zuführung über Polizei beantragen – keine Erfahrungen von ASD, Umwandlung in Ah, Umwandlung Bußgeld in Ah






Ein  Fazit als Ideenpool: Bitte zu verstehen als Optimierung des bisher Gelungenen:
Geben Sie einen:
· Vertrauensvorschuss in das Kind oder Jugendlichen mit all seinen Kompetenzen, Stärken, Fähigkeiten auch wenn diese im Moment nicht nutzbar sind
· Vertrauensvorschuss in die Eltern mit all Ihren Kompetenzen, Stärken, Fähigkeiten auch wenn diese im Moment verborgen sind
· Gegenseitiges Vertrauen in die Profession Schule mit ihrer Fachlichkeit 
· Gegenseitiges Vertrauen in die Profession ASD/Jugendhilfe  mit ihrer Fachlichkeit
· Gegenseitiges Vertrauen in die vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote (Familienberatung, Klinik...)  und ihrer Fachlichkeit
· Versuch der frühzeitigen Beteiligung und gemeinsamer Aushandlung von umsetzbaren Zielen bei klarer Mitwirkung und Willensbekundung aller Beteiligter ist ein wertvoller  und reflektierender Prozess
· Gemeinsame Anhörung bei Owig-Verfahren mit OA , zeitnah!!!! Am besten in der Schule mit allen Beteiligten
· Erweitern Sie den Möglichkeitsraum - Alternativen zur Beschulung – Schulprojekte, Gruppenarbeit, Praxisstellen, stundenweise, tageweise Beschulung als einen Anschub (2-3 Tage in der Woche in die Schule zu gehen ist ein Gewinn und besser als gar keinen Tag).

Jugendhilfe sieht in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sozialer Arbeit die Chance der Weiterentwicklung zur Minimierung von Schulvermeidung und stellt  folgende  These auf:
· Das reine Leistungsprinzip, d. h. die Lern-Lehr-Beziehung vernachlässigt  die soziale Seite und soziale Ausrichtung und deren Förderung
· zit. Prof. Karl Heinz Braun (Pädagoge) : „Schule ist nach wie vor „Haus des Unterrichts“  sollte aber ein  „ Haus des Lernens“ sein, d. h. Schule sollte sich mehr gegenüber den Lebensbedingungen sowie den alltagsrelevanten Lebens- und Erfahrungswelten nach außen, wie auch nach innen öffnen.“ (Anlage ff. Fachartikel)
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